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1. Einleitung

Die Verkehrs- und Versorgungsnetze unterliegen derzeit einem enormen institu-
tionellen Wandel. Beispiele hierfür sind das neue Energiewirtschaftsgesetz, das
neue Telekommunikationsgesetz sowie das Gesetz zur Regionalisierung des öf-
fentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz). Diese hatten das
gemeinsame Ziel, die Netze für den Wettbewerb zu öffnen und dadurch mehr
Kundennähe und letzten Endes eine bessere Versorgung der Bürger zu gewähr-
leisten.

Die Kommunen können sich der Liberalisierung der Verkehrs- und Versor-
gungsmärkte nicht entziehen, da der Wettbewerb vor den Gemeindegrenzen kei-
nen Halt macht; auch die lokale Versorgung muss sich den Herausforderungen
des Wettbewerbs stellen. Im Energiesektor nutzen unabhängige Stromerzeuger
die ihnen eingeräumten Marktzutrittschancen auf lokaler Ebene und konkurrie-
ren mit den kommunalen Energieversorgern um Kunden. Netzzugangsmöglich-
keiten, verbriefte Durchleitungsrechte und das Recht zum freien Leitungsbau
geben dem Wettbewerb auf den Energiemärkten entscheidende Impulse. De-
markations- und Konzessionsverträge zwischen Kommunen und Energieversor-
gern, welche ausschließliche Wege- und damit auch Versorgungsrechte verge-
ben, sind inzwischen kartellrechtlich unzulässig. Auch wenn den Kommunen in
einer Übergangszeit das Alleinabnehmersystem als Option verbleibt, so ist den-
noch zu erwarten, dass die Stadtwerke in Zukunft ihre Produkte nicht mehr des-
halb absetzen können, weil sie zuständig sind, sondern nur noch dann, wenn sie
in den Augen ihrer Kunden besser sind. Die Netze werden damit zu Marktplät-
zen und deren kommunale Besitzer gezwungen, sich mit den Regeln und Risi-
ken des Wettbewerbs vertraut zu machen, wenn sie sich nicht mit dem Entgelt
für die Durchleitung der Konkurrenzprodukte zufrieden geben wollen. Nicht nur
industrielle Großkunden können direkt mit den Stromanbietern verhandeln, um
Preisvorteile zu erzielen; diese Möglichkeit erschließt sich inzwischen auch
Zwischenhändlern, die darüber hinaus mit intelligenten Tarifstrukturen zur
Glättung der Energienachfrage und damit zu einem sparsamen Energieverbrauch
beitragen können.
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Auch im ÖPNV sind insbesondere durch die Regionalisierung die Weichen in
Richtung Marktöffnung neu gestellt worden. Eine transparente und gleichzeitig
konsistente Ausübung der Bestellerfunktion von Transportleistungen macht es
erforderlich, unter Ausschöpfung des intramodalen und intermodalen Wettbe-
werbs über das gesamte Spektrum der relevanten Verkehrsträger und Verkehr-
salternativen entscheiden zu können. Seit Jahren wird in diesem Zusammenhang
die Abschaffung der Streckenkonzessionen für Busunternehmen kontrovers dis-
kutiert. Selbst eine Versteigerung der unternehmerischen Transportleistungen
des gesamten innerstädtischen ÖPNV erscheint nunmehr auch in Deutschland
möglich.

Weitere Beispiele lassen sich anführen: So ist zu erwarten, dass infolge stetig
steigender Müllgebühren der Rechtfertigungs- und Handlungsbedarf der Kom-
munen im Bereich der Abfallentsorgung zunimmt. Auch hier könnte zukünftig
die Marktöffnung oder Leistungsausschreibung eine Konsequenz und Antwort
sein. Auch im Bereich der Wasserversorgung sind erste Ansätze der Liberalisie-
rung zu erkennen.

Die umfassende Marktöffnung der Verkehrs- und Versorgungsnetze lässt enor-
me Umwälzungen in den zukünftigen lokalen Verkehrs- und Versorgungsnetzen
erwarten: Viele der kommunalen unternehmerischen Tätigkeiten sind inzwi-
schen dem Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass
nach der Beseitigung der institutionellen Marktzutrittschranken die kommunalen
Tätigkeiten in allen Aufgabenbereichen durch private Anbieter übernommen
werden. Der Gefahr einer Vermischung hoheitlicher Aufgaben ("Schiedsrichter-
funktion") und unternehmerischer Betätigungen muss dabei durch geeignete in-
stitutionelle Regeln, insbesondere durch eine unabhängige Regulierungs- und
Wettbewerbspolitik entgegen gewirkt werden.

2. Aufgaben und Rahmenbedingungen für kommunale Betätigungsfelder

2.1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Nach Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz ist den Gemeinden das Recht gewährleistet,
"alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in
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eigener Verantwortung zu regeln". Während die Stellung als alleiniger Träger
der Verwaltung (Verwaltungsmonopol) zur Ausübung hoheitlicher Aufgaben
unbestritten ist, unterliegen die Grenzen der wirtschaftlichen Betätigung der
Kommunen bisher einem weiten Beurteilungsspielraum. So zeigt die bisherige
Rechtsprechung, dass die so genannte "Schrankentrias" im Sinne des Subsidia-
ritätsprinzips nur vage Grenzen setzt. Hiernach ist die Errichtung, Übernahme
oder wesentliche Erweiterung eines wirtschaftlichen Unternehmens durch die
Städte nur dann zulässig, wenn:

•  der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt;

•  der Zweck nicht besser oder wirtschaftlicher durch einen Anderen erfüllt
werden kann, und wenn

•  das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis
zur Leistungsfähigkeit der Stadt und zum voraussichtlichen Bedarf steht.1

Das Spektrum zwischen einer Aushöhlung der kommunalen Selbstverwaltung
und einer überzogenen Ausdehnung der Schrankentrias führt folglich zu einem
erheblichen Konkretisierungsbedarf in Bezug auf die zukünftige Rolle der
Kommunen bei Verkehrs- und Versorgungsnetzen.

2.2. Verbleibende hoheitliche Aufgaben

Die umfassende Öffnung der lokalen Verkehrs- und Versorgungsnetze bedeutet
keineswegs auch einen Wegfall der hoheitlichen Aufgaben in diesen Bereichen.
Die Wahrnehmung hoheitlicher (Selbst-)Verwaltungsaufgaben wird sogar ten-
denziell zunehmen:

                                                
1 Einzelne Gemeindeordnungen betonen die Subsidiarität kommunaler wirtschaftli-

cher Betätigung durch weitergehende Regelungen und Verfahrensvorschriften als
die in den Ländergemeindeordnungen geregelte "Schrankentrias" (vgl. G. Witte,
Abgrenzung zwischen privatisierbaren und nicht privatisierbaren Bereichen, in:
FIW-Schriftenreihe, Heft 162, Sicherung des Wettbewerbs im kommunalen Be-
reich, Köln u. a. 1995, S. 71-80, insb. S. 76, 79).
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• Durch geeignete administrative Maßnahmen (Auflagen etc.) gilt es Umwelt-
schutzziele, Landschaftsschutz und andere "außerökonomische" Ziele zu ver-
folgen.

•  Voraussetzung für den Aufbau von Netzinfrastrukturen ist der Zugang zum
Pool von Ressourcen, die geeignet sind Netze aufzubauen (z. B. Grund und
Boden, Luft, Wasser). Als hoheitliche Aufgabe müssen die Kommunen ei-
nen diskriminierungsfreien Zugang zu diesen Wegerechten sicherstellen.

• Die umfassende Öffnung der Verkehrs- und Versorgungsnetze erfordert
folglich auch, dass die Kommunen sämtlichen aktiven und potenziellen An-
bietern von kommunalen Serviceleistungen den symmetrischen Zugang zu
Infrastruktureinrichtungen, wie Stromverteilnetze, Wasserleitungsnetze, We-
geinfrastrukturen etc. garantieren. Institutionelle Restriktionen, Koordina-
tions- und Flächenknappheitsprobleme und insbesondere auch der fehlende
Anreiz, diese bei Bündelungsvorteilen zu duplizieren, rechtfertigen die
kommunale Verpflichtung, diese Einrichtungen allen Wettbewerbern gleich-
berechtigt zur Verfügung zu stellen. Diese (lokalen) Infrastrukturen stellen
wesentliche Einrichtungen ("essential facilities") dar, da sie unabdingbar
sind, um Kunden zu erreichen, und / oder Wettbewerbern die Durchführung
ihrer Geschäftstätigkeit zu ermöglichen und mit angemessenen Mitteln nicht
neu geschaffen werden können. In der Sprache der Netzökonomie handelt es
sich um monopolistische Bottleneck-Einrichtungen (vgl. Abschnitt 5.).

• Auf der Servicenetzebene verbleiben der öffentlichen Hand bedeutende ho-
heitliche Aufgaben im ÖPNV. Hierzu zählt nicht nur die Festlegung und
Überprüfung von Qualitätsstandards im Bereich der Verkehrssicherheit und
der Linien- und Netzplanung, erforderlich ist auch die Konkretisierung des
politischen Ziels, in welchem Ausmaß gemeinwirtschaftliche, nicht kosten-
deckende Transportleistungen aufrechterhalten werden sollen, und wie deren
Finanzierung zu sichern ist. Die damit einhergehenden Anforderungen an ei-
ne Tarifgestaltung und Fahrplankoordination bedeuten aber keineswegs, dass
die Kommunen als Bestellerinnen gleichzeitig auch die unternehmerischen
Aufgaben im ÖPNV wahrnehmen müssen.
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2.3. Unternehmerische Aktivitäten der Kommunen

Eine gänzlich andere Rolle nehmen die Kommunen als Anbieter von unterneh-
merischen Leistungen ein. Diese bezieht sich nicht nur auf die Pflichtaufgaben
wie Abwasserentsorgung und Müllabfuhr, für welche die Bürger mit einem An-
schlusszwang konfrontiert sind, sondern auch auf freiwillige Aufgaben wie die
Bereitstellung von Gas, Elektrizität, Wasser und ÖPNV. Diese Leistungen wur-
den in der Vergangenheit oftmals im Querverbund bereitgestellt.2 Auf die unter-
schiedlichen organisatorischen Alternativen wie Regiebetriebe, Eigenbetriebe
und Eigengesellschaften soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden.3 Wich-
tiger für die vorliegende Fragestellung ist, dass in jüngster Zeit unterschiedliche
Formen der materiellen Privatisierung zunehmend an Bedeutung gewinnen,4 so
dass vermehrt auch private Unternehmen in diesen Bereichen aktiv werden.
Dennoch sind die Kommunen nach wie vor – insbesondere auch über ihre
Stadtwerke – als Anbieter von Verkehrs- und Versorgungsleistungen unterneh-
merisch aktiv.

Als Reaktion auf den lokalen Netzwettbewerb wird häufig argumentiert, dass
kommunale Unternehmen (beispielsweise im Energiebereich) sich auch jenseits
der Gemeindegrenzen wirtschaftlich betätigen müssten, damit sie im Konkur-
renzkampf überhaupt bestehen könnten. Verschiedene organisatorische und in-
stitutionelle Alternativen sind dabei denkbar. So ist ein Zusammenschluss be-
nachbarter Stadtwerke möglich, wobei auf Synergieeffekte bei der gemeinsamen
Aufgabenerfüllung im Bereich kommunaler Dienstleistungen, Energieversor-
gung, Telekommunikation und Abfallbeseitigung verwiesen wird.5 Aber auch
gezielte Kooperationen mit anderen kommunalen Energieversorgern durch Auf-
                                                

2 Vgl. G. Püttner (Hrsg.), Der kommunale Querverbund, Schriftenreihe der Gesell-
schaft für öffentliche Wirtschaft, Heft 38, Baden-Baden, 1995.

3 Vgl. hierzu G. Knieps, The Supply of Local Services, Diskussionsbeiträge des In-
stituts für Verkehrswissenschaft und Regionalpolitik an der Universität Freiburg,
Nr. 1, Oktober 1992.

4 Vgl. U. Kirchhoff, Private Organisations- und Finanzierungsmodelle für den öf-
fentlichen Infrastrukturbereich, in:FIW-Schriftenreihe, Heft 162, Sicherung des
Wettbewerbs im kommunalen Bereich, Köln u. a., 1995, S. 49-60.

5 Vgl. etwa die Entscheidung der Technischen Werke der Stadt Stuttgart AG (TWS)
und der Neckarwerke Elektrizitätsversorgungs-AG (NW) Esslingen, sich unter ein
gemeinsames Dach Neckarwerke Stuttgart AG (NWS) zusammenzuschließen.
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bau von strategischen Allianzen für Elektrizitätsversorgungsunternehmen
(EVU's) werden als zentrale Erfolgsfaktoren angesehen, um im Wettbewerb er-
folgreich bestehen zu können. Auch im ÖPNV werden Lösungen jenseits der
kommunalen Grenzen durch den Aufbau von Verkehrsverbünden zunehmend
favorisiert, wobei innerhalb von Verkehrsverbünden eine institutionelle Vielfalt
der konkreten Ausgestaltung der Kooperationstiefe zu beobachten ist.

Die Frage nach den Grenzen der unternehmerischen Betätigungen der Kommu-
nen stellt sich folglich nicht nur hinsichtlich der verschiedenen unternehmeri-
schen Aktivitäten der Kommunen auf lokaler Ebene, sondern gleichzeitig – und
nicht zuletzt vermehrt – auch jenseits der lokalen Grenzen. Während Syner-
gieeffekte auf der Ebene der kommunalen Querverbünde auf Grund der Bünde-
lung unterschiedlicher lokaler Aktivitäten zwar häufig postuliert werden, aber
letztlich doch empirisch nur schwer nachzuweisen sind, liegen Effizienzvorteile
der interregionalen Zusammenarbeit bei gleichgerichteten Aktivitäten auf der
Hand. Es spricht daher vieles dafür, grundsätzlich darüber zu entscheiden, wel-
che unternehmerischen Aktivitäten von den Kommunen erbracht werden dürfen.
Eine Vorgabe von lokalen Grenzen für diese zugelassenen Aktivitäten sollte
dann jedoch ausbleiben.

3. Gefahr einer Vermischung hoheitlicher Aufgaben ("Schiedsrichter-
funktion") und unternehmerischer Betätigung ("Spielerfunktion")

Es ist in jüngster Zeit viel über die Finanzkrisen der Kommunen debattiert und
auch geschrieben worden.6 So liegt es nahe, dass die Kommunen dem Verlust
von Monopolrenten in den lukrativen Teilbereichen ihrer unternehmerischen
Aktivitäten (insbesondere im Energiebereich) mit Sorge entgegensehen und da-
für plädieren, als Alternative eine langfristige Option auf das Alleinabnehmersy-
stem zu erhalten. In diesen Kontext ist auch der kontrovers diskutierte Verkauf
einiger Stadtwerke an große Energieerzeuger einzuordnen: Durch die vertikale

                                                
6 Vgl. z. B. G. Zimmermann (Hrsg.), Neue Finanzierungsinstrumente für öffentli-

che Aufgaben – eine Analyse im Spannungsfeld von Finanzkrise und öffentlichem
Interesse, Schriftenreihe der Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft 39, Baden-
Baden 1997.
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Integration gelingt es letzteren u. U. ihre Absatzmärkte zu sichern und gegen-
über Wettbewerbern abzuschotten.

Aus der Sicht der Endverbraucher, die ja gleichzeitig auch die Stimmbürger der
Kommunen sind, sind solche monopolisierten Märkte allerdings nicht zu begrü-
ßen. Kunden brauchen Wahlmöglichkeiten, so dass sie durch Eröffnung echter
Bezugsalternativen auch leitungsgebundene Energie im Wettbewerb einkaufen
können. Wichtigste Voraussetzung dafür, dass der effizienteste, bzw. innovativ-
ste Anbieter zum Zuge kommt, ist die Abschaffung der geschlossenen Versor-
gungsgebiete. Geschützte Monopole leiden an vielfältigen Ineffizienzen, die
auch dann nicht beseitigt sind, wenn ein verbleibender Überschuss in anderen,
defizitären Bereichen (z. B. dem ÖPNV) eingesetzt wird. Die hoheitlichen Auf-
gaben sind daher so auszugestalten, dass Wettbewerb sowohl in den lukrativen
als auch in den defizitären Teilbereichen möglich wird. Ein Ausschreibungs-
wettbewerb von defizitären ÖPNV-Leistungen darf mithin nicht zu Gunsten
städtischer Verkehrsbetriebe verfälscht werden; es muss gewährleistet bleiben,
dass das politisch erwünschte Verkehrsangebot möglichst effizient bereitgestellt
wird. Unabhängig von der Frage, ob eine unternehmerische Betätigung der
Kommunen bereits das Gebot der Schrankentrias überschreitet, muss in jedem
Fall sichergestellt werden, dass die Kommunen ihre hoheitlichen Aufgaben, et-
wa bei der Bereitstellung von Wegerechten, nicht dazu missbrauchen, sich
Wettbewerbsvorteile gegenüber alternativen lokalen Netzanbietern zu verschaf-
fen.

Solange die Kommunen in profitablen Teilbereichen (insbesondere im Energie-
bereich) als Monopolisten aktiv sind, haben sie auch die Möglichkeit defizitäre
Bereiche (insbesondere im ÖPNV) quer zu subventionieren. Unter dem gemein-
samen Dach von Stadtwerken wird dieser Vorgang auch interne Subventionie-
rung genannt. Die vielfältigen Ineffizienzen von Quersubventionierungen sind
inzwischen wohl bekannt und sollen an dieser Stelle nicht wiederholt werden.7

Es ist jedenfalls unbestritten, dass Netzwettbewerb auf kommunaler Ebene not-
gedrungen die herkömmlichen Quersubventionierungen instabil macht. Der Ab-
bau von Monopolrenten im Energiebereich (z. B. durch Wiederverkäufer von
                                                

7 Vgl. z. B. G. Knieps, Zur Problematik der internen Subventionierung in öffentli-
chen Unternehen, in: Finanzarchiv / N.F., Bd. 45, 1987, S. 268-283.
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Energie) kommt den Haushalten direkt durch niedrigere Stromrechnungen zu-
gute. Umgekehrt fallen Einnahmen weg, um etwa im ÖPNV Geld zuzuschießen.

4. Umsetzungsprobleme der Reform: Das Beispiel ÖPNV

Die bisherigen Ausführungen sollten verdeutlichen, dass eine Reform des Re-
gionalverkehrs durch gesetzliche Neuregelungen initiiert wurde. Besonders her-
vorzuheben ist der Übergang zum Bestellerprinzip gemeinwirtschaftlicher Lei-
stungen und eine Verlagerung der Bestellerebene in die Landkreise, Kommunen
etc. vor Ort. Es wäre nun fern der Realität zu behaupten, dass die Reform in
Richtung Wettbewerb bei der Bereitstellung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
inzwischen voll umgesetzt ist.

Noch immer herrscht eine erhebliche Intransparenz, die sich bereits an der Kon-
troverse um den Begriff der Eigenwirtschaftlichkeit entzündet. Bei vielen der
"eigenwirtschaftlichen" Linien des straßengebundenen ÖPNV dürfte noch im-
mer die Summe der öffentlichen Zuschüsse, Ausgleichszahlungen und Förde-
rungen die Tarifeinnahmen übertreffen. Eigenwirtschaftliche Verkehre im öko-
nomischen Sinne, d. h. aus den Tarifeinnahmen, gibt es in Deutschland nur in
Ausnahmefällen.8 Aus diesem Grunde wird der Begriff der "Eigenwirtschaft-
lichkeit" inzwischen sogar als semantische Falle bezeichnet. Nach dem Gesetz
sind nur die gemeinwirtschaftlichen Leistungen auszuschreiben, um dasjenige
Unternehmen zu finden das – bei sozial erwünschtem Fahrpreis – mit dem ge-
ringsten Zuschussbedarf die politisch bestellte Beförderungsleistung erbringt.
Gerade dieser Ausschreibungsmechanismus wird umgangen, wenn bereits vorab
durch Förderung von Investitionen (etwa auf der Basis des Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetzes) in Fahrzeuge, Betriebshöfe etc. oder durch Zuschüsse für
einzelne Fahrten eine scheinbare Eigenwirtschaftlichkeit hergestellt wird.9

                                                
8 Vgl. F. Berschin, G. Hickmann, Von der Bahnreform zur ÖPNV-Strukturreform,

in: Internationales Verkehrswesen (50), 12/98, S. 600-606; hier insb. S. 601.
9 Vgl. H.-J. Ewers, G. Ilgmann, Wettbewerb im öffentlichen Nahverkehr: Gefor-

dert, gefürchtet und verteufelt, in: Internationales Verkehrswesen (52), 1+2/2000,
S. 19.
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•  Insoweit die kommunalen Aufgabenträger selbst Eigentümer von Verkehrs-
betrieben sind, besteht die Gefahr, dass der Wettbewerb gar nicht erst er-
wünscht ist und es zu einem Interessenkonflikt zwischen eigener unterneh-
merischer Aktivität und objektiver Bestellerfunktion kommt.

•  Der intramodale Wettbewerb im straßengebundenen ÖPNV durch Marktzu-
tritt neuer Unternehmen ist nach wie vor durch den Schutzwall der Linien-
konzession gefährdet.10 Für den Bahnverkehr wird beklagt, dass auch nach
der Bahnreform immer noch nur ein kleiner Teil der Leistungen im Nahver-
kehr der Bahn ausgeschrieben wurden.11 Aber auch der intermodale Wettbe-
werb zwischen schienengebundenem und straßengebundenem ÖPNV lässt
noch immer zu wünschen übrig. So beklagt der Wissenschaftliche Beirat
beim Bundesverkehrsminister in einer ersten Analyse des Regionalisierungs-
gesetzes den fehlenden intermodalen Wettbewerb, insbesondere die oft un-
kritische Bevorzugung des schienengebundenen Personennahverkehrs. Nicht
selten wurden in der jüngsten Vergangenheit z. B. Eisenbahnstrecken reakti-
viert, ohne dass dieser Entscheidung eine sorgfältige Wirtschaftlichkeitsana-
lyse auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorangegangen wäre.
Die Tendenz wird dabei oft von den Landkreisen unterstützt, weil beispiels-
weise eine wirtschaftlich sinnvolle Umstellung von SPNV auf kommunalen
ÖPNV ihnen zusätzliche Lasten aufbürden würde.12

5. Unabhängige Regulierungs-/ Wettbewerbspolitik erforderlich

Durch die Marktöffnung unterliegen die Kommunen neuen und zahlreichen In-
teressenkonflikten: Zum einen müssen sie sich in ihren unternehmerischen Tä-
tigkeiten dem zunehmenden Wettbewerb stellen. Wettbewerb auf der Ebene der
kommunalen Serviceleistungen darf weder in lukrativen noch in den defizitären
Teilbereichen verfälscht werden.

                                                
10 Vgl. F. Berschin, G. Hickmann a.a.O., S. 602.
11 Vgl. H.J. Ewers, G. Ilgmann a.a.O., S.17.
12 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesverkehrsministerium, Probleme der

Regionalisierung des ÖPNV und Ansatzpunkte für ihre Lösung, in: Zeitschrift für
Verkehrswissenschaft, 1998, 69. Jg., Heft 4, S. 215 f.
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Die unternehmerischen Tätigkeiten im Bereich der lokalen Infrastrukturnetze
müssen daher eine Regulierung der monopolistischen Bottlenecks umfassen.
Monopolistische Bottlenecks treten typischerweise bei erdgebundenen Netztei-
len auf. Sie finden sich bei Ortsnetzen von Gas, Wasser, Abwasser, Elektrizität,
und (zumindest teilweise noch) in lokalen Telekommunikationsnetzen. Die Re-
gulierung der Marktmacht in dieser Gruppe von Netzteilen bleibt auch nach ei-
ner umfassenden Marktöffnung eine wichtige Aufgabe. Insbesondere muss ver-
mieden werden, dass Marktmacht in diesen Bereichen missbraucht wird, um den
aktiven und potenziellen Wettbewerb in komplementären Netzteilen zu verzer-
ren. So könnten die Kommunen versucht sein, ihre neuen Wettbewerber in den
Servicemärkten zu benachteiligen oder gar auszuschalten – z. B. andere Strom-
erzeuger durch asymmetrische Durchleitungsgebühren oder private Bahngesell-
schaften im kommunalen ÖPNV durch asymmetrische Trassenpreise für den
Zugang zur Infrastruktur.

Es verbleibt daher ein Restregulierungsbedarf von Marktmacht bei lokalen Net-
zinfrastrukturen, wie kabelgebundenen Ortsnetzen in der Telekommunikation,
Energieverteilnetzen, schienengebundenen Verkehrsinfrastrukturen, unabhängig
davon, ob die Kommunen oder alternative Anbieter aktiv sind. Die Bereitstel-
lung von Netzdienstleistungen (Wiederverkauf von Energie, "Resale" von loka-
len Telekommunikationsdienstleistungen oder das Angebot von schienen- oder
straßengebundenen Transportdienstleistungen im Nahverkehr) ist dagegen auf
Grund des aktiven und potenziellen Wettbewerbs nicht regulierungsbedürftig.

Dem Konflikt, welcher aus der Vermischung von Schiedsrichter- und Spieler-
funktion entsteht, könnten sich die Kommunen zu entziehen versuchen, indem
sie sich aus der unternehmerischen Funktion der Servicemärkte zurückziehen
und diese privaten Wettbewerbern überlassen. Damit wären keine unmittelbaren
Anreize zur Diskriminierung einzelner Serviceanbieter ableitbar. Trotzdem wä-
ren die Gemeinden jedoch auch in der Lage, über symmetrische Zugangsgebüh-
ren und Durchleitungsentgelte für die in ihrem Eigentum befindlichen Infra-
strukturen Monopolrenten zu erwirtschaften und diese zum Beispiel – wie be-
schrieben – zur Quersubventionierung anderer kommunaler Aktivitäten (und
Infrastrukturen) zu verwenden.
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Wettbewerb bei Versorgungsnetzen erodiert zwar herkömmliche Quersubven-
tionierungen auf der Diensteebene. Es bleibt den Kommunen jedoch auf der In-
frastrukturebene auf Grund der dort vorliegenden versunkenen Kosten unbe-
nommen, zwischen den Infrastrukturen verschiedener Sektoren zu subventionie-
ren, ohne dass sie auf Grund der Marktmacht notwendigerweise mit Marktzutritt
zu rechnen hätten. So könnten z. B. monopolistische Zugangsgebühren, die sich
alleine aus dem Eigentum von Elektrizitätsleitungen ergeben, aber eben auch
monopolistische Gebühren bei der Gewährung von Verlegungsrechten und
-konzessionen dafür verwendet werden, den ÖPNV durch einen verstärkten
Ausbau der Schieneninfrastruktur zu fördern. Diese Art der Quersubventionie-
rung kann somit auch bei Marktöffnung, bei Wettbewerb auf den jeweiligen
Diensteebenen und sogar bei einem völligen Rückzug der Kommunen aus den
Serviceleistungen aufrechterhalten werden.

Die Stabilität dieser Infrastruktursubventionierung sagt jedoch noch nichts dar-
über aus, ob sie erwünscht ist. Zwar müssten z. B. Transportunternehmen auf
der subventionierten Infrastruktur die niedrigeren Inputpreise auf Grund des ak-
tiven und potenziellen Wettbewerbes an die Endnachfrager weitergeben. Es ver-
bleibt jedoch der Tatbestand, dass ein Sektor zu Lasten der Kunden des anderen
Sektors, auf welchem die Renten erwirtschaftet werden, ausgeweitet wird. Um
dies zu verhindern, sollten defizitäre Bereiche, wie z. B. der ÖPNV, zur Erbrin-
gung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen allenfalls durch explizite Subven-
tionen gestützt werden, deren Höhe im politischen Prozess zu bestimmen ist.
Somit könnten auch die im Rahmen des Regionalisierungsgesetzes den Ländern
zur Verfügung gestellten Mittel effizient z. B. mittels Ausschreibungen verwen-
det werden.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass auch für die kommunale Ebene der Zeitpunkt
gekommen ist, darüber zu diskutieren, wie eine vom Politikgeschehen unabhän-
gige Disziplinierung der verbleibenden Marktmacht durch das Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) oder eine sektorspezifische Regulierung
gewährleistet werden kann.
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